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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1988

Norm

EO §150 Abs1

EO §225 Abs2

GBG §30 Abs3

Rechtssatz

Liegt ein Fall der Vorrangseinräumung nach § 30 Abs 3 GBG vor, so ist so vorzugehen, daß bei der Meistbotsverteilung

die Zinsen eines Deckungskapitals, die sonst gem § 225 Abs 2 Satz 2 EO dem Ersteher gebühren würden, zugunsten

des vorgetretenen Rechtes zugewiesen werden, während die zurückgetretene, deswegen im Meistbot nicht mehr

Deckung findende Dienstbarkeit bzw Reallast nicht zu übernehmen ist.
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